
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Wien 2003/08/23
03/P/34/4489/2002

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.08.2003

Rechtssatz

Einer pensionierten Steuerberaterin kann trotz einer langjährigen Geschäftsverbindung mit einer vormaligen Klientin,

die sie nun als deren gute Bekannte in deren Verfahren wegen falscher Lenkerauskunft vertritt, eine systematische,

wenn auch nicht unter Wahrheitsp3icht erfolgte Vorspiegelung gar nicht existenter Personen nicht ohne Weiteres

zugetraut werden.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Wien 2003/08/23 03/P/34/4489/2002
	JUSLINE Entscheidung


